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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zum lohnsteuerlichen Begriff des "Frühstücks" und zur 

Umsatzsteuerpflicht von verkehrstherapeutischen Leistungen. 

 

  

 

Aktuelle 

Entscheidungen  

 

 

Trockenes Brötchen und Kaffee gelten steuerlich 

nicht als Frühstück 

 

Mit Urteil vom 31. Mai 2017 (Az. 11 K 4108/14) hat der 11. Senat des 

Finanzgerichts Münster entschieden, dass trockene Brötchen in 

Kombination mit Heißgetränken kein lohnsteuerpflichtiger Sachbezug in 

Form eines Frühstücks sind. 

Die Klägerin stellte ihren Mitarbeitern Brötchen ohne Belag sowie 

Heißgetränke unentgeltlich zur Verfügung, die diese größtenteils in der 

Vormittagspause verzehrten. Das Finanzamt sah hierin eine Mahlzeit in 

Form eines Frühstücks, welches es mit den amtlichen Sachbezugswerten 

von 1,50 € bis 1,57 € je Arbeitnehmer und Arbeitstag dem 

Lohnsteuerabzug unterwarf. 

http://www.fg-muenster.nrw.de/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/11_K_4108_14_Urteil_20170531.html


Der hiergegen erhobenen Klage gab das Finanzgericht Münster statt. Ein 

trockenes Brötchen und ein Heißgetränk seien kein „Frühstück“ im Sinne 

von § 8 Abs. 2 Satz 6 EStG i.V.m. § 2 Abs. 1 der 

Sozialversicherungsentgeltverordnung. Zu den Mindeststandards eines 

Frühstücks gehöre nach dem allgemeinen Sprachgebrauch daneben 

auch ein entsprechender Brotaufstrich. Im Streitfall liege daher zwar ein 

Sachbezug vor, für den allerdings die Freigrenze von 44 € pro Monat 

Anwendung finde, welche nicht überschritten worden sei. Die Revision ist 

beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 36/17 anhängig. 

Zu den weiteren Einzelheiten lesen Sie bitte die Pressemitteilung Nr. 12 

vom 2. Oktober 2017. 

 

Anordnung der Eigenverwaltung beendet 

umsatzsteuerliche Organschaft 

Eine umsatzsteuerliche Organschaft wird durch Anordnung der 

Eigenverwaltung mit Bestellung eines vorläufigen Sachwalters beendet. 

Dies hat der 5. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 7. 

September 2017 (Az. 5 K 3123/15 U) entschieden. 

Zwischen der Klägerin, einer GmbH und ihrer alleinigen Anteilseignerin, 

einer AG, bestand ursprünglich eine umsatzsteuerliche Organschaft. Auf 

eigenen Antrag beider Gesellschaften beschloss das Amtsgericht jeweils 

die vorläufige Eigenverwaltung (§ 270a InsO) und bestellte einen 

Rechtsanwalt zum vorläufigen Sachwalter beider Gesellschaften. Ferner 

ordnete es Vollstreckungsschutz gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO 

an. Die Geschäftsführer der Klägerin waren (weiterhin) mit dem Vorstand 

der AG identisch. 

Die Klägerin sah in der Bestellung des vorläufigen Sachwalters eine 

Beendigung der Organschaft und gab ab diesem Zeitpunkt eigene 

Umsatzsteuervoranmeldungen ab, die zu Vorsteuerüberhängen führten. 

Das Finanzamt lehnte demgegenüber die Umsatzsteuerfestsetzungen 

gegenüber der Klägerin ab, weil die Umsatzsteuern weiterhin bei der 

http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/PM_12_02_10_2017/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/5_K_3123_15_U_Urteil_20170907.html


Organmutter zu erfassen seien. 

Der Senat gab der zunächst wegen der Insolvenzeröffnung 

unterbrochenen Klage, die nach den insolvenzrechtlichen Vorschriften 

wieder aufgenommen wurde, vollumfänglich statt. Gegenüber der 

Klägerin seien Umsatzsteuerbescheide zu erlassen, weil die Organschaft 

beendet worden sei. Mit der Bestellung des vorläufigen Sachwalters sei 

die organisatorische Eingliederung in die bisherige Organträgerin 

entfallen. Dies sei höchstrichterlich bislang nur für Fälle der Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens oder der Bestellung eines vorläufigen 

Insolvenzverwalters mit Zustimmungsvorbehalt entschieden worden. Bei 

der vorläufigen Eigenverwaltung handele der Insolvenzschuldner 

demgegenüber zwar grundsätzlich auf Grundlage seiner eigenen 

Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis. Die Organträgerin könne ihren 

Willen bei der Klägerin aber nicht mehr in rechtlich zulässiger Weise 

durchsetzen, weil deren Geschäftsführer nunmehr zur Sicherung der 

zukünftigen Insolvenzmasse verpflic htet sei. Er dürfe im Interesse der 

Gesamtheit der Gläubiger nicht einzelne Gläubiger bevorzugen, so dass 

der dem Organträger bei Annahme einer umsatzsteuerlichen Organschaft 

zustehende Ausgleichsanspruch nach § 426 BGB nicht erfüllbar sei. 

Aufgrund des angeordneten Vollstreckungsschutzes sei dieser auch nicht 

durchsetzbar. Jedenfalls müsse der vorläufigen Sachwalter im Fall der 

Zahlung durch den Geschäftsführer intern widersprechen. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Verkehrstherapeutsche Leistungen sind 

umsatzsteuerpflichtig 

Der 15. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 12. 

September 2017 (Az. 15 K 3562/14 U) entschieden, dass 

verkehrstherapeutische Leistungen zur Wiedererlangung der 

Fahrerlaubnis keine umsatzsteuerfreien Heilbehandlungen darstellen. 

Der Kläger ist approbierter psychologischer Psychotherapeut und erbringt 

unter anderem verkehrstherapeutische Leistungen. Diese werden von 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/15_K_3562_14_U_Urteil_20170912.html


Personen in Anspruch genommen, die sich aufgrund von 

Verkehrsdelikten (z.B. Fahren unter Alkoholeinfluss oder mit überhöhter 

Geschwindigkeit) mit dem Ziel der Wiedererlangung der Fahrerlaubnis 

auf eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) vorbereiten 

mussten. Das Finanzamt sah hierin keine steuerfreien Heilbehandlungen 

und unterwarf diese Leistungen der Umsatzsteuer. 

Die hiergegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Der Senat führte aus, 

dass Heilbehandlungen nur solche Tätigkeiten seien, die zur 

Vorbeugung, Diagnose, Behandlung und - soweit möglich - der Heilung 

von Krankheiten vorgenommen werden. Dies sei jedoch nicht das 

Hauptziel der verkehrstherapeutischen Leistungen des Klägers. Vielmehr 

gehe es seinen Klienten in erster Linie darum, die Fahrerlaubnis 

wiederzuerlangen. Hierfür spreche insbesondere die Werbung des 

Klägers im Internet und auf Flyern, in denen es z.B. heißt „der schnelle 

Weg zurück zum Führerschein“. Demgegenüber sei von der Behandlung 

von Krankheiten hierin keine Rede. Anderenfalls hätten die Klienten auch 

die Kosten für die Therapien nicht selbst getragen, sondern ärztlich 

verordnete und von den Krankenkassen finanzierte Therapien in 

Anspruch genommen. Der Gesundheitsschutz sei allenfalls mittelbar 

betroffen, was für die Anwendung der Befreiungsvorschrift nicht 

ausreiche. 

Kosten einer Ärztin für einen häuslichen 

Behandlungsraum sind nicht abzugsfähig 

Mit Urteil vom 14. Juli 2017 (Az. 6 K 2606/15 F) hat der 6. Senat des 

Finanzgerichts Münster entschieden, dass Kosten für einen für Notfälle 

eingerichteten Behandlungsraum im privaten Wohnhaus einer Ärztin dem 

Abzugsverbot für ein häusliches Arbeitszimmer unterliegen. 

Die Klägerin ist als Augenärztin an einer Gemeinschaftspraxis beteiligt. 

Zur Behandlung von Notfällen hat sie im Keller ihres privaten 

Wohnhauses einen Raum mit Klappliege, Sehtafel, Medizinschrank, 

mehreren Stühlen und medizinischen Hilfsmitteln eingerichtet. Einen 

gesonderten Zugang hat dieser Raum nicht; er ist nur vom Flur des 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/6_K_2606_15_F_Urteil_20170714.html


Wohnhauses aus erreichbar. Die Klägerin machte die Aufwendungen für 

den Behandlungsraum als Sonderbetriebsausgaben im Rahmen der 

Feststellungserklärung der Gemeinschaftspraxis geltend. Das Finanzamt 

erkannte diese Aufwendungen nicht an, weil der Raum ein häusliches 

Arbeitszimmer darstelle. 

Das Gericht wies die Klage ab. Die anteiligen Aufwendungen für den 

Behandlungsraum seien zwar betrieblich veranlasst, unterlägen jedoch 

dem Abzugsverbot für häusliche Arbeitszimmer. Eine ärztliche 

Notfallpraxis, die als betriebsstättenähnlicher Raum einzuordnen wäre, 

läge nicht vor, weil die Räumlichkeiten nicht über einen separaten 

Eingang verfügen. Vielmehr müssten die Patienten die privaten 

Räumlichkeiten der Klägerin durchqueren. Auf das Merkmal der leichten 

Zugänglichkeit sei auch nicht deshalb zu verzichten, weil der Raum nicht 

wie ein typisches Arbeitszimmer büromäßig eingerichtet sei. Durch die 

Einbindung in die Sphäre der Lebensführung könne eine private 

Mitbenutzung nicht ausgeschlossen werden. Da der Klägerin in den 

Räumlichkeiten der Gemeinschaftspraxis unstreitig Behandlungsräume 

zur Verfügung standen, seien die Aufwendungen auch nicht begrenzt 

abzugsfähig. 

Die vom Senat wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassene Revision 

ist beim Bundesfinanzhof unter dem Az. VIII R 11/17 anhängig. 

 

Einkommensteuervorauszahlungen für Zeiträume 

nach dem Tod sind Nachlassverbindlichkeiten  

Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 31. August 

2017 (Az. 3 K 1641/17 Erb) entschieden, dass gegenüber dem Erblasser 

festgesetzte Einkommensteuervorauszahlungen auch für ein 

Kalendervierteljahr, das erst nach dessen Tod beginnt, vom Erben als 

Nachlassverbindlichkeiten abzugsfähig sind. 

Der Kläger ist Gesamtrechtsnachfolger seines am 15.8.2014 

verstorbenen Vaters. Das Finanzamt hatte gegenüber dem Vater 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/3_K_1641_17_Erb_Urteil_20170831.html


Einkommensteuer-Vorauszahlungen für das III. und IV. Quartal 2014 

festgesetzt. Diese machte der Kläger als Nachlassverbindlichkeiten im 

Rahmen der Erbschaftsteuererklärung geltend. Das Finanzamt erkannte 

nur die Vorauszahlungen für das III. Quartal an, weil die Steuer für das 

IV. Quartal erst mit dessen Beginn und damit nach dem Todestag des 

Vaters entstanden sei. 

Die Klage hatte vollumfänglich Erfolg. Der Senat führte aus, dass zu den 

abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten nicht nur die rechtlich 

entstandenen, sondern auch diejenigen Steuerschulden des Erblassers 

gehörten, die dieser durch Verwirklichung von Steuertatbeständen 

begründet habe. Die Einkommensteuer des Erblassers entstehe erst mit 

Ablauf des Todesjahres und sei unzweifelhaft abzugsfähig. Für 

Vorauszahlungen könne nichts anderes gelten als für 

Abschlusszahlungen. Wäre die Vorauszahlung für das IV. Quartal - etwa 

nach einem Antrag des Klägers als Rechtsnachfolger - auf Null 

herabgesetzt worden, wäre die Abschlusszahlung höher ausgefallen und 

abzugsfähig gewesen. 

 

 
 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick 
 

 

 

Einkommensteuer 

Zur Berücksichtigung von Verlusten aus der Beteiligung an einer 

niederländischen Personengesellschaft (Urteil vom 28. März 2017, Az. 

12 K 3541/14 G,F, Rev. BFH I R 49/17) 

Zur Berücksichtigung von Verlusten aus der Beteiligung an einer 

österreichischen Personengesellschaft (Urteil vom 28. März 2017, Az. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/12_K_3541_14_G_F_Urteil_20170328.html


12 K 3545/14 G,F, Rev. BFH I R 48/17)o 

Einkommensteuer/Verfahrensrecht 

Zur abweichenden Festsetzung der auf den Veräußerungsgewinn 

eines landwirtschaftlichen Grundstücks entfallenden Steuer aus 

Billigkeitsgründen bei parzellenweiser Verpachtung aufgrund des 

sog. Verpachtungserlasses (Urteil vom 22. November 2016, Az. 12 K 

1519/14 E, Rev. BFH VI R 35/17) 

 

Körperschaftsteuer 

Ist die Abgabe von Zytostatika durch eine Krankenhausapotheke zur 

ambulanten Behandlung von Krebspatienten dem wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb oder dem Zweckbetrieb des Krankenhauses 

zuzuordnen? (Urteil vom 17. August 2017, Az. 10 K 2165/15 K, Rev. 

BFH V R 39/17) 

 

Gewerbesteuer 

Ist die Hinzurechnung von Gewinnanteilen des persönlich haftenden 

Gesellschafters einer KGaA (§ 8 Nr. 4 GewStG) auch dann 

vorzunehmen, wenn dieser eine Kapitalgesellschaft ist? (Urteil vom 

28. Januar 2016, Az. 9 K 2420/14 G, NZB BFH I B 34/16) 

Umsatzsteuer 

Wem ist eine im Namen eines Dritten erstellte Rechnung mit 

unberechtigtem Steuerausweis zuzurechnen? (Urteil vom 12. 

September 2017, Az. 15 K 1089/15 U) 

Unter welchen Voraussetzungen darf die Vorsteueraufteilung bei 

einer Spielhalle mit Glücksspiel- und Unterhaltungsgeräten nach 

dem Flächenschlüssel vorgenommen werden? (Urteil vom 13. Juni 

2017, Az. 15 K 1928/14 U, NZB BFH XI B 69/17) 

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/12_K_3545_14_G_F_Urteil_20170328.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/12_K_1519_14_E_Urteil_20161122.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/12_K_1519_14_E_Urteil_20161122.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/10_K_2165_15_K_Urteil_20170817.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/9_K_2420_14_G_Urteil_20160128.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/15_K_1089_15_U_Urteil_20170912.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/15_K_1928_14_U_Urteil_20170613.html


 
 

 

 

 
Impressum 

Herausgegeben vom Präsidenten des Finanzgerichts Münster 

Redaktion: RaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 48145 

Münster, Tel. 0251/3784-212, Telefax 0251/3784-201, E-Mail: jan-

hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 15. 

eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter über 

folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen Entscheidungen 

des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. Januar 2013 

veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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